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ihres Institutsbetriebs selbständiz; sie unterstehen als solche der
unmittelbaren Dienstaufsicht des Lektors, sind aber zur Bericht=
erstattung an ihre Fakultät verpflichtet.

Die Assistenten sind in Lehre und Forschung dem zuständigen
Lehrstuhlinhaber unmittelbar unterstellt.

 Zur Unterstützung der Lehrstuhlinhaber werden nach Bedürfnis
technische Beamte und sonstige Hilfskräfte bestellt.

Die allgemein dienstrechtlichen Verhültnisse der beamteten Lehr-
' krüáfte werden durch das Beamtengesetz geregelt.

Bei Dozenten mit Lehrauftrügen und bei Lehrbeaufiragten gelten
die beamtenrechtlichen Vorschriften nur hinsichtlich ihrer T&amp;tisz
keit an der Hochschule.

Die Dozenten ohne Lehrauftrag unterliegen lediglich der Habili-
‘tationsordnung.

Die Mitglieder des Lehrkörpers sind, soweit sie dem Beamtenge=
setz unterstehen, verpflichtet, Berichterstattung für die ukaderi=
schen Behörden (Abschnitt III) zu übernehmen, wenn nicht aus ti:
tigen Gründen eine Ablehnung gerechtfertigt ist,

Die ordentlichen und ausserordentlichen Professoren sind ver-
pflichtet, sich innerhalb Jahresfrist nach ihrem Dienstantritt ::
der Technischen Hochschule durch eine Offentliche Antrittsrede sir »

zuführen. ) ; 7.
Staatliche oder kommunale DBehorden, SelbstverwaltungskOrper dir

gewerblichen Wirtschaft, Wirtschaftsverbünde sowie private Betriehc
können die Amtshilfe oder die Unterstützung der Lehrstühle und I:-
stitute durch wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten usw. fe
gen Erstattung der Kosten in Anspruch nehmen, :

III. Leitung und Verwaltung der Technischen Hochschule.
$ 8.

Die Leitung und Verwaltung wird geführt durch
À. den Rektor,
B. die Fakultäten,
C. die Abteilungen,
D. den Kleinen Senst,
BE. den Großen Senat;

Sozu treten P. die Verwaltungsbeamten.
A. Der Rektor. $ 9.

Der Rektor wird für die Dauer eines Studienjahres gegen -rde
des Wintersemesters vom Grogen Senat aus der Mitte der ordceatiio!
Professoren gewählt.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des Großen Senats, ein-
schließlich des Rektors. Die Wahl, erfolgt durch geheime schri!tli=
che Abstimmung mit absoluter Stimmenmehrheit, wobei Stimmentha1-
tungen nicht mitzählen. Erhalten bei der Wahl zwei Professoren jc
die Hälfte aller z&amp;hlenden Stimmen, so entscheidet das Los.

Der Gewählte hat sich über die Annahme der Wahl zu erklären
lehnt er sie ab, so wird sofort eine neue Wahl vorgenommen,
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Die Wahl bedarf der Bestätizung des Ministerpräsidenten und
ist der Miiitürregierung zu melden.

Wird der Gewählte von Ministerpräsidenten nicht bestäti;t oder
von der Militärregierung abgelehnt, so ist unverzüglich eine ne"
Wahl anzuberaumen. Wiederwahl ist in diesem Falle nicht zul:;ssi

$ 10.
Die öffentliche Feier der Übergabe des Rektoramtes findet zu

Beginn des Sommersemesters Statt. Der abgehende Rektor verpflic'-
tet den neugewählten durch Handschlag und führt ihn in sein ant
ein. Die Amtszeit beginnt mit der Verpflichtung. Während dieser
Amtszeit führt der abgehende Kektor die Amtsbezeichnung Frorektor.

Stellvertreter des Rektors sind der Irorektor und bei dessen
Verhinderung die nächsten Vorgänger im Rektoramt,

Wird das Amt des Rektors in der zweiten Hälfte des Awtsjahres
erledigt, so ist der Prorektor zur Übernahme verpflichtet. Tritt
die Erledigung vor Ablauf eines halben Jahres ein, so findet eine
Neuwahl statt, und die Übergabe des Rektoramts erfolgt dann vor
dem versammelten Großen Senat.

$ 1l.
Der Rektor vertritt die Technische Hochschule nach aussen. In

seiner amtlichen TZtigkeit gebührt ihm die Bezeichnung
Magnificenz. |

Er ist verantwortlich für die wissenschaftliche, künstlerische
und erzieherische Leistung Cer Technischen Hochschule unà für dic
Handhabung und Vollziehung aller auf die Technische Hochschule
und ihre Angehörigen bezüglichen Gesetze, Verordnungen und Verfü=
gungen. Er hat die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Lehrkër-
pers, die Beamten, Unterbeamten und Hilfskräfte der Technischen
Hochschule. Er erteilt ihnen Urlaub gemäss den bestehenden Vor.
schriften.

Der Rektor veranlasst die Fakultäten, die Abteilungen oder c:
zelne Mitglieder des Lehrkörpers zu den Äußerungen, die für die
Bagorlilsse des Senats oder für die sonstige Geschäftsführung nü=
tig sind. :

Der Rektor kann im Einverstándnis mit dem Kleinen Senat aus
den Mitgliedern des LehrkOrpers Ausschüsse für solche Angelegzen-
heiten ernennen, die nicht in den Bereich einer Fakultät allein
gehören. An den Ausschußsitzungen kann der Rektor mit beschlies-
sender Stimme teilnehmen.
. Der Rektor kann mit beratender Stimme an den Sitzungen aller
Fakultäten und Abteilungen teilnehmen.

$ 15.
Der Rektor beruft den Kleinen und den Großen Senat zu ihren

Sitzungen unter Mitteilung der Tagesordnung ein, leitet als Vor=
sitzender ihre Verhandlungen und trägt Sorge für die Ausführungen
ihrer Beschlüsse. Er veranlasst die rechtzeitige Vernahme der Wah=
len für die in $93 26 und 30 genannten Vertreter.

Er zeichnet alie Berichte, Beschlüsse und Veröffentlichungen
der Senate mit der Uuüiersehriit "Rektor und Senat der Technischen
Hochschule” und mit seinem Namen, die übrigen Schriftstiicke mit
der Unterschrift "Rektoramt der Technischen Hochschule" und mit
seinem Namen.
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Der Rektor bewirkt die Aufnahme der Studierenden, ihre ins
gschreibung in die Abteilungen und ihre Verpflichtung.

Er sorgt für die Aufreohterhaltung der akademischen Diszivlin.

B. Die Fakultäten.

Jede Fakultät besteht aus den Mitgliedern des Lehrkirpere, ci
dem Fachgebiet der Fakultät angehören, und wird durch ein Rolle iw
un ver treten, das bestcht aus

1. den ordentlichen Professoren der Fakultät,
2. den außesrordentlichen Frofessoren der Fakultät,
3. einem von den Dozenten gewählten Vertreter,

Als Vertreter der Dozerx ten ist wählbar, wer. mindestens $5
eine Lehrtätigkeit an der Teehnisehen Hochsehule als Dozent
übt hat. Die Amtsdauer des gewählten Vertreters beträgt 2 Je Bi
Die Wahl erfolgt jeweils em Schluss des Winterhalbjahres für dp
am L,April beginnende Amtszeit; ihre Leitung hat der Dekan: enwird vollzogen durch geheime schriftliche Abstimmung. Bei Stim@icichheit entscheidet das Los.

8.16.
An der Spitze jeder Fakultät steht der Dekan, In seiner amtli-

chen Tätizkeit gebührt ihm die Bezeichnung S,ektabilität.y

e

Er wird vom Fakultüus collegium jeweils auf 2 Jahre aus dcr Zahlder ordentliche ofess E der Fakultät möglichst unter Einhal=
tung einer nimes Reihenfolge berufen. Hiervon ist dem Mini
sterium Mitteilung zu machen.

Der Dekan tritt sein Amt am l.April an. Seine Stellvertretc M
sind scin Antsvorgänger oder bei dessen Verhinderung die nächsten
Vorgänger im De kanat.

Die Übernahme des Dekanats gehört zu den dienstlichen Fflich=
ten der ordentlichen Professoren.

Dekan kann ein ordentlicher Prcfessor nur werden, wenn er
destens 2 Jahre dem Fakultätskollegium angehört hat.

Der Rektor kann nicht zugleich Dekan sein.
S 17.

Der Dekan beruft das Fekultütskollegium zu den Sitzungen un-
ter Mitteilung der Tagesorónung, leitet die Verhandlungen uud
führt Beschlüsse durch. Er kann dem Kollegium nicht angehórige
Mitglieder des LehrkOrpers oder Beamte der Technischen Hochschule
mit beratender Stimme zu den Verhandlungen beiziehen.

Er stellt nach Bedarf für die einzelnen Gegenstände Bericht=
erstatter auf. Mit Genehmigung des Pakultütskollegiums kann er
die Bervichterstattung einem der Fakultät nicht angehôrigen Mit=
glied des ORTE TE nötigenfalls auch einem Professor einer
anderen Hochschule, übertragen; dem Berichterstatter kommen dannieser Sache die vollen Kechte und Pflichten eines Kollegiums=:

ME dores SAL.
Fr hat die Fakultät von ellen sie berührenden wichtigen Be-

schlüssern des Kleinen Senats in Kenntnis zu setzen.

Inm steht. das Re me zu, bei eiligen Angelegenheiten ohne vor-herige Anhörung des Fakultütskollegiums zu handeln, mit der Ver-
pflientung, darüber in der nächsten |Sitzung Bericht zu erstatten.
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S190.
Das Fakultätskollegium ist beschlussfähig, wenn ausser dem De-

kan oder seinem Stellvertreter weniystens die Hälfte der Mitglie=
der anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende, der sonst
nicht mitstimmt, die entscheidende Stimme.

Das Recht, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht
ausser den ordentlichen und ausserordentlichen Professoren den
mindestens 5 Jahre habilitierten Dozenten Zu, wenn die Dissertzi-
tion unter ihrer Leitung angefer igt ist. Der Berichterstatter h:
Stimmrecht. :

. Wenn ein Gegenstand der Beratung persOnliche Rechte oder 7-5
ressen eines Fakultütsmitgliedes oder seiner Verwandten oder jr:
Schwägerten in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zw:
ten Grad berührt, so darf Gas beteiligte Mitglied an der Beratung
und Beschlussfassung über diesen Gegenstand nicht teilnehmen.

$ 19.
Allen dem Fakultütskollegium nicht angehoôrigen Dozenten steht

das Recht zu, in Angelegenheiten, dic ihre Lehrtätigkeit betreffen,
-Anträge an die Fakultät zu stellen und in einer Fakultätssitzunseiu vertreten. ,

€ 20%
Der Dekan und das Fakultätskollegium haben die Angelegenheiten

der Fakultät zu besorgen. Sie sind in erster Linie für den wissen
schaftlichen Stand der Fakultät verantwortlich.

Ihre besonderen Aufgaben sind,
für die Vollständigkeit des Unterrichts auf dem Gebiet der Has
kultät zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektorant
zu stellen, .

Vorschläge wegen Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder
neugeschaffene Professuren der Fakultät zu machen; auf Grund
der Vorschläge eines Berufungsausschusses entscheidet das Pukul-
tätskollegium über die an den GioBen Scnat zu bringenden Anti"=
ge; zu der Beratung des Berufungsausschusses und des PoXultáts-
kollegiums ist ein vom Rektor zu bestimmendes Mitglied einer ans
deren Fakultät, dem die Mitberichterstattung im GroBen Sen + z=
kommt, mit beratender Stimme beizuziehen; 7
Anträge auf Erteilung und Entziehung der venia legendi zu
len; :

die aus der Promotionsordnung sich ergebenden Rechte ur“
ten wahrzunehmen;
Preisaufgaben und Anträge auf Zuerkennung von Preisen und
nungen zu stellen;
Anträge auf Einladung von Gastdozenten zu stellen.

Institutsvorstände haben das Recht, Afträge zum Haushaltpls:
sowie für notwendige Bauten und bauliche d^derungen ihrcs insti*-
unmittelbar dem Rektoramt einzureichen. &gt;

C. Die Abteilungen.
8 21.

Jede Abteilung besteht aus den Mitgliedern des LehrkOrpers, dic
dem Fachgebiet der Abteilung angehören, und wird durch ein Koll.-
gium vertreten, das aus den ordentlichen und ausserordentliche:
Professoren der Abteilung besteht.

S190.
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kan oder seinem Stellvertreter weniystens die Hälfte der Mitglie=
der anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende, der sonst
nicht mitstimmt, die entscheidende Stimme.

Das Recht, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht
ausser den ordentlichen und ausserordentlichen Professoren den
mindestens 5 Jahre habilitierten Dozenten Zu, wenn die Dissertzi-
tion unter ihrer Leitung angefer igt ist. Der Berichterstatter h:
Stimmrecht. :

. Wenn ein Gegenstand der Beratung persOnliche Rechte oder 7-5
ressen eines Fakultütsmitgliedes oder seiner Verwandten oder jr:
Schwägerten in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zw:
ten Grad berührt, so darf Gas beteiligte Mitglied an der Beratung
und Beschlussfassung über diesen Gegenstand nicht teilnehmen.

$ 19.

Allen dem Fakultütskollegium nicht angehoôrigen Dozenten steht
das Recht zu, in Angelegenheiten, dic ihre Lehrtätigkeit betreffen,

-Anträge an die Fakultät zu stellen und in einer Fakultätssitzuns
eiu vertreten. ,

€ 20%

Der Dekan und das Fakultätskollegium haben die Angelegenheiten
der Fakultät zu besorgen. Sie sind in erster Linie für den wissen
schaftlichen Stand der Fakultät verantwortlich.

Ihre besonderen Aufgaben sind,
für die Vollständigkeit des Unterrichts auf dem Gebiet der Has
kultät zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektorant
zu stellen, .
Vorschläge wegen Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder
neugeschaffene Professuren der Fakultät zu machen; auf Grund
der Vorschläge eines Berufungsausschusses entscheidet das Pukul-
tätskollegium über die an den GioBen Scnat zu bringenden Anti"=
ge; zu der Beratung des Berufungsausschusses und des PoXultáts-
kollegiums ist ein vom Rektor zu bestimmendes Mitglied einer ans
deren Fakultät, dem die Mitberichterstattung im GroBen Sen + z=
kommt, mit beratender Stimme beizuziehen; 7
Anträge auf Erteilung und Entziehung der venia legendi zu
len; :
die aus der Promotionsordnung sich ergebenden Rechte ur“
ten wahrzunehmen;
Preisaufgaben und Anträge auf Zuerkennung von Preisen und
nungen zu stellen;
Anträge auf Einladung von Gastdozenten zu stellen.

Institutsvorstände haben das Recht, Afıträge zum Haushaltpls:
sowie für notwendige Bauten und bauliche d^derungen ihrcs insti*-
unmittelbar dem Rektoramt einzureichen. >  

C. Die Abteilungen.
8 21.

Jede Abteilung besteht aus den Mitgliedern des LehrkOrpers, dic
dem Fachgebiet der Abteilung angehören, und wird durch ein Koll.-
gium vertreten, das aus den ordentlichen und ausserordentliche:
Professoren der Abteilung besteht. 



S22.

Am der Spitze jeder Abteilung steht der Abteilungsleiter. x
wird vom Abteilungskollegium jeweils auf 2 Jahre aus der Zehl der
ordentlichen oder ausserordentlichen Professoren der Abteilung
möglichst unter Einhaltung der bestiumten Reihenfolge bemiften.

Seine Stellvertreter sind seine Amtsvorgünger oder bei desseu
Verhinderung die nächsten Vorgänger. :

Die Übernahme der Abteilungs!eitung. gehórt zu den dienstlichen
Pflichten der Professoren.

Abteilungsleiter kann ein Professor nur werden, wenn er minde-
stens 2 Jahre dem Abteilungskollegium angehbort hat.

Der Dekan soll und kann zugleich Abteilungsleiter sein.
8 25.

Der Abteilungsleiter hat die Studierenden in Unterriontsfragen
zu beraten. Er beruft das Abtsi Skollegium zu den Sitzungen, lei-
tet die Verhandlungen und führt‘ die Beschlüsse durch, Er kann der
Abteilung nicht angehörige Mitglieder des Lehrkörpers oder Beamte

Siler Technischen Hochschule mit beratender Stimme zu den Verhand-=
lungen beiziehen.

Er hat die Abteiltnz von allen sie berührenden wichtigen '*-
schlüssen des Kleinen Senats in Kenntnis zu setzen und jen Dekun
der Fakultät über wichtige Beschlüsse der Abteilung zu uuterric -
ten. ;

$9.24.
Das Abteilungskollegium ist beschlussfähig, wenn ausser der.

Leiter oder seinem Stellvertreter wenigstens die Hälfte der Mit
glieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit &amp;ge-
fasst. Im Falle der £timmengleichheit hat der Vorsitzende, der
sonst nicht mitstimmt, die entscheidende Stimme.

Eine Abteilungssitzung kann zit einer Fakultütssitzung verbun-
den werden. Ia diesem Falle wird die gesamte Sitzung. vom Dekan
oder seinem Stellvertreter geleitet.

Auch für die Abteilungssitzungen gilt siungemüss 9 18 Abs.5.
&amp;
S

DE
&gt;-

Der Abteilungsleiter und das Abteilungskollegium haben die An=
gelegenheiten der Abteilung zu. besorgen. Sie sind in erster Lirie

für den Unterricht der Abteilung verantwortlich.
Ihre besonderen Aufg&amp;bon sind,
die vorgeschlagenen Vorlesungen und Übungen der Abteilung zu
genehmigen und Anträge zum Vorlesungsverzeichnis zu stellen,
Meinungsverschiedenheiten Zwischen den Abteilungsmitgliedern
wegen Unterricht, Benützung von Hörsälen und Lehrmitteln sowie
wegen der Wahl der Stunden zu erledigen, vorbehaltlich der Bu=
rufung an die Fakultät oder den Kleinen Senat,
Anträge zu stellen wegen Erteilung von Lehraufträgen,
die Vorschriften für die Diolomprüfungen in der Abteilung zu
entwerfen und die Diplomprüfungen durchzuführen,
Gutachten über die WVürdizkeit der Studierenden der Abtciluu
abzugeben, die sich um» Stipendien oder Unterrichtsgeldà ur:
bührennaeohlass bewerben. à
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Am der Spitze jeder Abteilung steht der Abteilungsleiter. x
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Verhinderung die nächsten Vorgänger. :

Die Übernahme der Abteilungs!eitung. gehórt zu den dienstlichen
Pflichten der Professoren.

Abteilungsleiter kann ein Professor nur werden, wenn er minde-
stens 2 Jahre dem Abteilungskollegium angehbort hat.

Der Dekan soll und kann zugleich Abteilungsleiter sein.

8 25.

Der Abteilungsleiter hat die Studierenden in Unterriontsfragen
zu beraten. Er beruft das Abtsi Skollegium zu den Sitzungen, lei-
tet die Verhandlungen und führt‘ die Beschlüsse durch, Er kann der
Abteilung nicht angehörige Mitglieder des Lehrkörpers oder Beamte
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&S DE

>-
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wegen Unterricht, Benützung von Hörsälen und Lehrmitteln sowie

wegen der Wahl der Stunden zu erledigen, vorbehaltlich der Bu=

rufung an die Fakultät oder den Kleinen Senat,

Anträge zu stellen wegen Erteilung von Lehraufträgen,

die Vorschriften für die Diolomprüfungen in der Abteilung zu

entwerfen und die Diplomprüfungen durchzuführen,

Gutachten über die WVürdizkeit der Studierenden der Abtciluu

abzugeben, die sich um» Stipendien oder Unterrichtsgeldà ur:

bührennaeohlass bewerben. à 
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D. Der Kleine Senat,
$ 26,

Der Kleine Senat setzt sich zusammen aus
l. den Rektor,
2. dem Prorektor, ;
3. den Dekanen und Abteilungsleitern,

dem Amtmaun ($ 34),
5. einem von den Dozenten aus ihrer Mitte gewählten

Vertreter.
Über die Wanlbarkeit des Vertreters der Dozenten und über sei

ne Wahl gilt 3 15 Abs.2.
Der Kleine Senat ist beschlussf&amp;hig, wenn ausser dem Kektor

oder seinem Stellvertreter mindestens 3 Dekane oder Abteilungs=
leiter anwesend sind. : :

Die Dekane und Abteilungsleiter sind verpflichtet, den Sitaun-
gen des Kleinen Senats beizuwohnen oder im Verhinderungsfall sich
durch einen Stellvertreter vertreten zu lassen.

$T.
Der Rektor uud der Kleine Senat können Mitglieder des leh

pers oder Beamte der Technischen Hochschule, die dem Kleinen Ze-
nat nicht angehören, als Berichterstatter mit beratender Stimme
beiziehen. Ebenso können Sachverständig: oder Beteiligte mit
tender Stimme beigezogen werden.

Bei Beratungen, die die Institute betreffen, mug jen disdigen Institutsvorstände mit beratender Stimme béTREHo."en
(Für den Bibliothekar vgl. $,55).

Pür die Siizungen des Kleinen Senats gilt sinngemzgs : l:
Abs.3.

&amp; a09 “Oe

Der Kleine Senat ist die akademische Behörde für die
Verwaltung der Hochschule und für alle an elegennod fen,ausdrüc klich anderen Hochsehulbehürden zugewiesen sind.

Ihm Koumt Zu a) die Entscheidungin Annolo;genheiten der studentischen Vereine;
in Disziplinarsachen der Bind ierenden;
bei Meinungsverschiedenhciten zwischen verschiedenen PFokvltiten über Unterrichtsanzelcezenheiftfen, vorbehaltlicl Ger Boru:
fung an den Großen Senat;
über dke Vergebung)‘ von Hochschulräumen:
über die Benützung der Hör- und Ubungssüle;
über die Veranstaltung akademischer Feierlichkeiten uné die
Vertrciung der Hochschule bei besonderen Aniassen;
über die Feststellung des Vorlesungsverzeichnisse
denplanes;
über die Verteilung der Mittcl für Séesichtigqungs- und Seleh-
rungsreisen an die Abteilungen;
über die Annahme von Schenkungen an die Hochsce!
Institute ohne lästige Auflage;
über die Annahme von Stiftung 4, über Stiftungsverfassungen
und deren Änderung, über die Wahl vor SET KUNEBOTESNEN
Festsetzung ihrer Bezüge;

jule oder ihr

über die Teststellung planes
über die Deckune aus NBerordentlic im ushaltspl?3:
vorgesehener Ausgaben;

b) vis A Paguiet. hg beim Ministeri:
p Lu ATA +

im

e
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$ 26,

Der Kleine Senat setzt sich zusammen aus

l. den Rektor,
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3. den Dekanen und Abteilungsleitern,
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Die Dekane und Abteilungsleiter sind verpflichtet, den Sitaun-
gen des Kleinen Senats beizuwohnen oder im Verhinderungsfall sich
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über die Deckune aus NBerordentlic im ushaltspl?3:
vorgesehener Ausgaben;

b) vis A Paguiet. hg beim Ministeri:
p Lu ATA +
im 



über die Festsetzung des Unterrichts- und Ersatggeldes sowiesonstiger Gebühren;
über Bauangelegenheiten; :
über Anstellung der Beamten (ausgenommen der in § 32 Abs.? b 6
genannten); :

über die Annahme von Schenkungen, die mit einer Auflage iür ^i.
Hochschule verbunden sind; :
über Vergebung von Dozentenstipendien;
über Veranstaltung von 3elehrungsreisen ins Ausland.

$. 29.
monoDer Kleine Senat ist befuzt, die zu seinem Geschüftskreis 4

rigen Angelegenheiten an den Großen Senat zu bringen. Andererseits
hat der Kleine Senat die ihm vom Großen Senat zur Vorbereitun;
cder zur Entscheidung überwiesenen Angelegenheiten zu behandeln.

Der Rektor kann einen Beschluss des Kleinen Senats, gegen den
ihm schwerwiegende Bedenken vorzuliegen scheinen, der Entscheidung
des Großen Senats unterbreiten.

Erhebt in einer Angelegenheit, die eine Fakultàt vorzugsweise
berührt, die Fakultät gegen einen Beschluss des Kleinen Senats
Einspruch, so ist gleichfalls die Entscheidung des Großen Senats
einzuholen. \

Jedem Mitglied des Gro8en Senats steht das Recht zu, die Akte:
der Verhandlungen des Kleinen Senats einzusehen.

E. Der Große Senat. |
9 30 *

Der GroBe Senat besteht aus
1. dem Rektor und sämtlichen ordentlichen und

ausserordentlichen Professoren, -
2. dem gemäß $ 26 Abs.l gewählten Mitglied des Kleinen

Senats,
3. einem in gleicher Weise auf die Dauer von 2 Jahren ge=

; wählten weiteren Vertreter der Dozenten,
4. dem Amtmann.

Für die Sitzungen des Großen Senats gilt sinngemäss $ 18 Abu.
$ 51.

Die Senatemitglieder sind verpflichtet, den Sitzungen des Cic:-
sen Senats beizuwohnen.

Der Große Senat ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzend
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vórsitzende, der sonst
nicht mitstimmt, die entscheidende Stimme.

22.
Der Große Senat ist die akademische Behörde für die allgemeinen

Hochschulangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.
Ihm kommt zu

a) in eigener Zuständigkeit
die Wahl des’ Rektors,
die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mit:
gliedern des Lehrkörpers oder 3en Fakultäten bei Berufung gegenBeschlüsse des Kleinen Senats ($ 29),
die Vornahme von Ehrenpromotionen und die Ernennung von Ehren-
bürgern und Ehrensenatoren der Hochschule,
die "Erteilung oder Entziehung der venia legendi und die Ent=
scheidung über Umhabilitation,

‚die Erteilung von Vorschriften für die Studierenden;

über die Festsetzung des Unterrichts- und Ersatggeldes sowie
sonstiger Gebühren;
über Bauangelegenheiten; :
über Anstellung der Beamten (ausgenommen der in § 32 Abs.? b 6
genannten); :
über die Annahme von Schenkungen, die mit einer Auflage iür ^i.
Hochschule verbunden sind; :
über Vergebung von Dozentenstipendien;
über Veranstaltung von 3elehrungsreisen ins Ausland.

$. 29.
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hat der Kleine Senat die ihm vom Großen Senat zur Vorbereitun;
cder zur Entscheidung überwiesenen Angelegenheiten zu behandeln.

Der Rektor kann einen Beschluss des Kleinen Senats, gegen den
ihm schwerwiegende Bedenken vorzuliegen scheinen, der Entscheidung
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Erhebt in einer Angelegenheit, die eine Fakultàt vorzugsweise
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Einspruch, so ist gleichfalls die Entscheidung des Großen Senats
einzuholen. \

Jedem Mitglied des Gro8en Senats steht das Recht zu, die Akte:
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E. Der Große Senat. |
9 30 *

Der GroBe Senat besteht aus
1. dem Rektor und sämtlichen ordentlichen und

ausserordentlichen Professoren, -
2. dem gemäß $ 26 Abs.l gewählten Mitglied des Kleinen
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3. einem in gleicher Weise auf die Dauer von 2 Jahren ge=

; wählten weiteren Vertreter der Dozenten,
4. dem Amtmann.
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$ 51.
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Der Große Senat ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzend
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

Im Falle der Stimmengleichheit hat der Vórsitzende, der sonst
nicht mitstimmt, die entscheidende Stimme.

22.
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Hochschulangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.

Ihm kommt zu
a) in eigener Zuständigkeit
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scheidung über Umhabilitation,
‚die Erteilung von Vorschriften für die Studierenden; 



b) die Antragstellung beim Ministerium
über Prüfungsordnungen, Promotionsordnung und Habilitationss
ordnung, .
über Änderungen der Verfassung oder der Einrichtungen der
Hochschule, i
über Errichtung oder Änderung von Lehrstühlen, Instituten und
Beamtenstellen,
über Besetzung der ordentlichen und ausserordentlichen
Professuren,
über die Verleihung der Dienstbezeichnung eines auferplanmäs=
sigen Professors und die Ernennung zum Honorarprofessor,
über die Besetzung der Stellen des Amtsmanns, des Bibliothe=
kars, des Leiters der Wirtschaftsabteilung, des Kassenleiters

und der Sekretüre,
über Berufung von Gastdozenten.

BR. Die Verwaltungsbesmten.
$ 35.

Alsustündige Verwaltungsbeamte der Technischen Hochschule
sind angestellt

l. der Amtmann,
2. der Bibliothekar,
2. der Leiter der Wirtschaftsabteilung,
4. der Kassenleiter,
5. die Sekretäre.

Dazu treten die nótigen Kanzlei- und Unterbeamten.

$ 34.
Der Amtmann, der die zweite höhere Justiz- oder Verwaltungs-

dienstprüfung abgelegt haben muss, hst den Rektor und die akade=
mischen Behörden in der Verwaltung der Hochschule zu unterstüt=
zen, Er ist der Vorstand der Kanzlei. Er hat Stimmrecht iu Gros-
sen und Kleinen Senat sowie in den Ausschüssen, in die er beru-
fen wird, ferner die Berichterstattung in Disziplinarsachen sowie
in allen Verwaltungsangelegenheiten, sowcit nicht besondere B:-
richterstatter aufgestellt sind.

535.
Der Bibliothekar muss abgeschlessene Hochschulbildung und

schulung besitzen. Er leitet die Geschäfte und vertritt die
bücherei nach aussen. Bei Beratungen von Büchereiangelege:'::t
im Kleinen oder Groen Senat muss er mit béesohliessender itii:
zugezogen werden. green.

$ 56.
Der Leiter der Wirtschaftsabteilung hat sauf die ordnunesr: &amp;

Verwendung der Planmittel zu achten; er hat ausserdem die Veruic-
gensverwaltung der der Hochschule angegliederten Stiftungen. 3
der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans sowie bei dor
ratung von Fragen des Kasser- und H$chnungswesens einschlieólic:
der Stiftungen und der sonstigen seinen Geschüftskreis berühre.:
den Gegenständen ist er im Kleinen Senat mit beratender Stimme
beizuziehen, Er hat den Amtmann bei Verhinderung zu vertretin.

$ 37.
‘Der Kassenleiter hat die Leitung des Xassen- und Rechnungs-

wesens der Technischen Hochschule und ihrer Institute.

b) die Antragstellung beim Ministerium
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bücherei nach aussen. Bei Beratungen von Büchereiangelege:'::t
im Kleinen oder Groen Senat muss er mit béesohliessender itii:
zugezogen werden. green.

$ 56.

Der Leiter der Wirtschaftsabteilung hat sauf die ordnunesr: &
Verwendung der Planmittel zu achten; er hat ausserdem die Veruic-
gensverwaltung der der Hochschule angegliedertenStiftungen. 3
der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans sowie bei dor
ratung von Fragen des Kasser- und H$chnungswesens einschlieólic:
der Stiftungen und der sonstigen seinen Geschüftskreis berühre.:
den Gegenständen ist er im Kleinen Senat mit beratender Stimme
beizuziehen, Er hat den Amtmann bei Verhinderung zu vertretin.

$ 37.

‘Der Kassenleiter hat die Leitung des Xassen- und Rechnungs-
wesens der Technischen Hochschule und ihrer Institute. 
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